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Vorwort
Der „Paragraphendschungel“ beinhaltet eine Zusammenstellung be-
sonders wichtiger Vorschriften für freiberuflich tätige Betreuer. Ziel 
der Zusammenstellung ist es, Berufsbetreuern die wesentlichen Vor-
schriften jederzeit griffbereit zur Verfügung zu stellen und Problem-
bewusstsein zu wecken. Konkrete Rechtsfragen werden sich jedoch 
häufig erst durch das Studium des vollständigen Gesetzestextes und 
weiterführender Literatur beantworten lassen.

Der „Paragraphendschungel“ kann und soll eine Gesetzessammlung 
nicht ersetzen und ist bewusst lückenhaft gestaltet. Teilweise sind 
Regelungen nur auszugsweise abgedruckt, soweit sie für selbständig 
tätige Betreuer relevant sind. Besonders wichtige Gesetzespassagen 
sind fett gedruckt.

Um den „Paragraphendschungel“ nicht zu einem undurchsichtigen Di-
ckicht ausufern zu lassen, wurde vom Abdruck des Sozialrechts, des 
Unterbringungsrechts sowie der genehmigungsbedürftigen Rechts-
geschäfte und der Anzeigepflichten abgesehen (§§ 1846 – 1858 BGB).

Der „Paragraphendschungel“ richtet sich vor allem an Berufseinstei-
ger, aber auch an erfahrene Berufsbetreuer, die sich über den Inhalt 
besonders relevanter Regelungen vergewissern wollen.

Inhalt
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 Auszug aus dem Gesetz über das Verfahren in 

 Familien sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
 Gerichtsbarkeit (FamFG)

60 Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO)
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Vertretung und Vollmacht
§ 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters*

(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Ver-
tretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar 
für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob die 
Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die 
Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll.

(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, 
so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht 
in Betracht.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, 
wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärung 
dessen Vertreter gegenüber erfolgt.
*(Anmerkung: vgl. § 1823 BGB)

Behandlungsvertrag
§ 630d Einwilligung*

(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere ei-
nes Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde 
verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der Patient 
einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten 
einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1827 Absatz 
1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende An-
forderungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben un-
berührt. Kann eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme 
nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf sie ohne Einwilligung durch-
geführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten 
entspricht.

(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder 
im Fall des Absatzes 1 Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der 
Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt wor-
den ist.
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(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos 
widerrufen werden.
*(Anmerkung: vgl. § 1827 BGB)

§ 630e Aufklärungspflichten

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die 
Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören ins-
besondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Ri-
siken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung 
und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. 
Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuwei-
sen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche 
Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder 
Heilungschancen führen können.

(2) Die Aufklärung muss 
1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfol-

gen, die über die zur Durchführung der Maßnahme notwendige 
Ausbildung verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug 
genommen werden, die der Patient in Textform erhält,

2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über 
die Einwilligung wohlüberlegt treffen kann,

3. für den Patienten verständlich sein.
Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammen-
hang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszu-
händigen.

(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahms-
weise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbesondere 
wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient auf die Auf-
klärung ausdrücklich verzichtet hat.

(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu Berech-
tigten einzuholen, ist dieser nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 aufzu-
klären.

(5) Im Fall des §  630d Absatz 1 Satz 2 sind die wesentlichen Umstände 
nach Absatz 1 auch dem Patienten entsprechend seinem Verständnis 
zu erläutern, soweit dieser aufgrund seines Entwicklungsstandes und 
seiner Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterung auf-
zunehmen, und soweit dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft. Absatz 3 
gilt entsprechend.
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Rechtliche Betreuung 
Betreuerbestellung
§ 1814 Voraussetzungen

(1) Kann ein Volljähriger seine Angelegenheiten ganz oder teilweise 
rechtlich nicht besorgen und beruht dies auf einer Krankheit oder 
Behinderung, so bestellt das Betreuungsgericht für ihn einen recht-
lichen Betreuer (Betreuer).

(2) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht be-
stellt werden.

(3) Ein Betreuer darf nur bestellt werden, wenn dies erforderlich ist. Die 
Bestellung eines Betreuers ist insbesondere nicht erforderlich, soweit 
die Angelegenheiten des Volljährigen 
1. durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in §  1816 Absatz 

6 bezeichneten Personen gehört, gleichermaßen besorgt werden 
können oder

2. durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt 
wird, erledigt werden können, insbesondere durch solche Unter-
stützung, die auf sozialen Rechten oder anderen Vorschriften be-
ruht.

(4) Die Bestellung eines Betreuers erfolgt auf Antrag des Volljährigen oder 
von Amts wegen. Soweit der Volljährige seine Angelegenheiten ledig-
lich aufgrund einer körperlichen Krankheit oder Behinderung nicht be-
sorgen kann, darf ein Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt 
werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann.

(5) (…)
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§ 1815 Umfang der Betreuung

(1) Der Aufgabenkreis eines Betreuers besteht aus einem oder mehreren 
Aufgabenbereichen. Diese sind vom Betreuungsgericht im Einzelnen 
anzuordnen. Ein Aufgabenbereich darf nur angeordnet werden, wenn 
und soweit dessen rechtliche Wahrnehmung durch einen Betreuer er-
forderlich ist.

(2) Folgende Entscheidungen darf der Betreuer nur treffen, wenn sie als 
Aufgabenbereich vom Betreuungsgericht ausdrücklich angeordnet 
worden sind:
1. eine mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung des Be-

treuten nach § 1831 Absatz 1,
2. eine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne des § 1831 Absatz 4, 

unabhängig davon, wo der Betreute sich aufhält,
3. die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts des Betreuten im 

Ausland,
4. die Bestimmung des Umgangs des Betreuten,
5. die Entscheidung über die Telekommunikation des Betreuten ein-

schließlich seiner elektronischen Kommunikation,
6. die Entscheidung über die Entgegennahme, das Öffnen und das 

Anhalten der Post des Betreuten.
(3) Einem Betreuer können unter den Voraussetzungen des § 1820 Absatz 

3 auch die Aufgabenbereiche der Geltendmachung von Rechten des 
Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten sowie zusätzlich der 
Geltendmachung von Auskunfts- und Rechenschaftsansprüchen des 
Betreuten gegenüber Dritten übertragen werden (Kontrollbetreuer).

§ 1816 Eignung und Auswahl des Betreuers;  
Berücksichtigung der Wünsche des Volljährigen

(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen Betreuer, der geeignet ist, in 
dem gerichtlich angeordneten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des 
Betreuten nach Maßgabe des §  1821 rechtlich zu besorgen und ins-
besondere in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlichen Kontakt 
mit dem Betreuten zu halten.

(2) Wünscht der Volljährige eine Person als Betreuer, so ist diesem Wunsch 
zu entsprechen, es sei denn, die gewünschte Person ist zur Führung 
der Betreuung nach Absatz 1 nicht geeignet. Lehnt der Volljährige eine 
bestimmte Person als Betreuer ab, so ist diesem Wunsch zu entspre-
chen, es sei denn, die Ablehnung bezieht sich nicht auf die Person des 
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Betreuers, sondern auf die Bestellung eines Betreuers als solche. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Wünsche, die der Volljährige vor Einlei-
tung des Betreuungsverfahrens geäußert hat, es sei denn, dass er an 
diesen erkennbar nicht festhalten will. Wer von der Einleitung eines 
Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers für einen Volljährigen 
Kenntnis erlangt und ein Dokument besitzt, in dem der Volljährige für 
den Fall, dass für ihn ein Betreuer bestellt werden muss, Wünsche zur 
Auswahl des Betreuers oder zur Wahrnehmung der Betreuung geäu-
ßert hat (Betreuungsverfügung), hat die Betreuungsverfügung dem 
Betreuungsgericht zu übermitteln.

(3) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt wer-
den kann oder ist die gewünschte Person nicht geeignet, so sind bei 
der Auswahl des Betreuers die familiären Beziehungen des Volljäh-
rigen, insbesondere zum Ehegatten, zu Eltern und zu Kindern, seine 
persönlichen Bindungen sowie die Gefahr von Interessenkonflikten zu 
berücksichtigen.

(4) Eine Person, die keine familiäre Beziehung oder persönliche Bindung 
zu dem Volljährigen hat, soll nur dann zum ehrenamtlichen Betreuer 
bestellt werden, wenn sie mit einem nach § 14 des Betreuungsorgani-
sationsgesetzes anerkannten Betreuungsverein oder mit der zuständi-
gen Behörde eine Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstüt-
zung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder § 5 Absatz 2 Satz 3 des 
Betreuungsorganisationsgesetzes geschlossen hat.

(5) Ein beruflicher Betreuer nach § 19 Absatz 2 des Betreuungsorganisa-
tionsgesetzes soll nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn keine 
geeignete Person für die ehrenamtliche Führung der Betreuung zur 
Verfügung steht. Bei der Entscheidung, ob ein bestimmter beruflicher 
Betreuer bestellt wird, sind die Anzahl und der Umfang der bereits von 
diesem zu führenden Betreuungen zu berücksichtigen.

(6) Eine Person, die zu einem Träger von Einrichtungen oder Diensten, der 
in der Versorgung des Volljährigen tätig ist, in einem Abhängigkeits-
verhältnis oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht 
zum Betreuer bestellt werden. Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall die 
konkrete Gefahr einer Interessenkollision nicht besteht.
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§ 1817 Mehrere Betreuer; Verhinderungsbetreuer;  
Ergänzungsbetreuer

(1) – (3)
(4) Das Betreuungsgericht kann auch vorsorglich einen Verhinderungs-

betreuer bestellen, der die Angelegenheiten des Betreuten zu besor-
gen hat, soweit der Betreuer aus tatsächlichen Gründen verhindert 
ist. Für diesen Fall kann auch ein anerkannter Betreuungsverein zum 
Verhinderungsbetreuer bestellt werden, ohne dass die Voraussetzun-
gen des § 1818 Absatz 1 Satz 1 vorliegen.

(5) Soweit ein Betreuer aus rechtlichen Gründen gehindert ist, einzelne 
Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, hat das Betreuungsge-
richt hierfür einen Ergänzungsbetreuer zu bestellen.

§ 1818 Betreuung durch Betreuungsverein oder  
Betreuungsbehörde

(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen anerkannten Betreuungsverein 
zum Betreuer, wenn der Volljährige dies wünscht, oder wenn er durch 
eine oder mehrere natürliche Personen nicht hinreichend betreut 
werden kann. Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Betreuungs-
vereins.

(2) – (5)

§ 1819 Übernahmepflicht; weitere Bestellungsvoraussetzungen

(1) Die vom Betreuungsgericht ausgewählte Person ist verpflichtet, die 
Betreuung zu übernehmen, wenn ihr die Übernahme unter Berück-
sichtigung ihrer familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse 
zugemutet werden kann.

(2) Die ausgewählte Person darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, 
wenn sie sich zur Übernahme der Betreuung bereit erklärt hat.

(3) (…)
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Führung der Betreuung
§ 1821 Pflichten des Betreuers; Wünsche des Betreuten

(1) Der Betreuer nimmt alle Tätigkeiten vor, die erforderlich sind, um die 
Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen. Er unterstützt 
den Betreuten dabei, seine Angelegenheiten rechtlich selbst zu be-
sorgen, und macht von seiner Vertretungsmacht nach § 1823 nur Ge-
brauch, soweit dies erforderlich ist.

(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, 
dass dieser im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Leben nach seinen 
Wünschen gestalten kann. Hierzu hat der Betreuer die Wünsche des 
Betreuten festzustellen. Diesen hat der Betreuer vorbehaltlich des 
Absatzes 3 zu entsprechen und den Betreuten bei deren Umsetzung 
rechtlich zu unterstützen. Dies gilt auch für die Wünsche, die der Be-
treute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass 
er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will.

(3) Den Wünschen des Betreuten hat der Betreuer nicht zu entsprechen, 
soweit 
1. die Person des Betreuten oder dessen Vermögen hierdurch er-

heblich gefährdet würde und der Betreute diese Gefahr aufgrund 
seiner Krankheit oder Behinderung nicht erkennen oder nicht 
nach dieser Einsicht handeln kann oder

2. dies dem Betreuer nicht zuzumuten ist.
(4) Kann der Betreuer die Wünsche des Betreuten nicht feststellen oder 

darf er ihnen nach Absatz 3 Nummer 1 nicht entsprechen, hat er den 
mutmaßlichen Willen des Betreuten aufgrund konkreter Anhalts-
punkte zu ermitteln und ihm Geltung zu verschaffen. Zu berücksich-
tigen sind insbesondere frühere Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Be-
treuten. Bei der Feststellung des mutmaßlichen Willens soll nahen An-
gehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegen-
heit zur Äußerung gegeben werden.

(5) Der Betreuer hat den erforderlichen persönlichen Kontakt mit dem 
Betreuten zu halten, sich regelmäßig einen persönlichen Eindruck 
von ihm zu verschaffen und dessen Angelegenheiten mit ihm zu be-
sprechen.
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(6) Der Betreuer hat innerhalb seines Aufgabenkreises dazu beizutragen, 
dass Möglichkeiten genutzt werden, die Fähigkeit des Betreuten, sei-
ne eigenen Angelegenheiten zu besorgen, wiederherzustellen oder zu 
verbessern.

§ 1822 Auskunftspflicht gegenüber nahestehenden  
Angehörigen

Der Betreuer hat nahestehenden Angehörigen und sonstigen Vertrau-
enspersonen des Betreuten auf Verlangen Auskunft über dessen per-
sönliche Lebensumstände zu erteilen, soweit dies einem nach § 1821 
Absatz 2 bis 4 zu beachtenden Wunsch oder dem mutmaßlichen Willen 
des Betreuten entspricht und dem Betreuer zuzumuten ist.

§ 1823 Vertretungsmacht des Betreuers

In seinem Aufgabenkreis kann der Betreuer den Betreuten gericht-
lich und außergerichtlich vertreten.

§ 1825 Einwilligungsvorbehalt

(1) Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person 
oder das Vermögen des Betreuten erforderlich ist, ordnet das Betreu-
ungsgericht an, dass der Betreute zu einer Willenserklärung, die einen 
Aufgabenbereich des Betreuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf 
(Einwilligungsvorbehalt). Gegen den freien Willen des Volljährigen darf 
ein Einwilligungsvorbehalt nicht angeordnet werden. (…)

(2) (…)
(3) Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, so bedarf der Betreute den-

noch nicht der Einwilligung seines Betreuers, wenn die Willenserklä-
rung dem Betreuten lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt. Soweit 
das Gericht nichts anderes anordnet, gilt dies auch, wenn die Willens-
erklärung eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens be-
trifft.

(4) (…)
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§ 1826 Haftung des Betreuers

(1) Der Betreuer ist dem Betreuten für den aus einer Pflichtverletzung ent-
stehenden Schaden verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn der Betreuer 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Sind für den Schaden mehrere Betreuer nebeneinander verantwort-
lich, so haften sie als Gesamtschuldner.

(3) (…)

Personenangelegenheiten
§ 1827 Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder  
mutmaßlicher Wille des Betreuten

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwil-
ligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum 
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Un-
tersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation des Betreuten zutreffen. Ist dies der Fall, hat der 
Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaf-
fen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen wer-
den.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer 
Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungs-
situation des Betreuten zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche 
oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf 
dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme 
nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen 
sind insbesondere frühere Äußerungen, ethische oder religiöse Über-
zeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3) – (6) … 

§ 1833 Aufgabe von Wohnraum des Betreuten

(1) Eine Aufgabe von Wohnraum, der vom Betreuten selbst genutzt wird, 
durch den Betreuer ist nur nach Maßgabe des § 1821 Absatz 2 bis 4 zu-
lässig. Eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 liegt 
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insbesondere dann vor, wenn eine Finanzierung des Wohnraums trotz 
Ausschöpfung aller dem Betreuten zur Verfügung stehenden Ressour-
cen nicht möglich ist oder eine häusliche Versorgung trotz umfassen-
der Zuhilfenahme aller ambulanten Dienste zu einer erheblichen ge-
sundheitlichen Gefährdung des Betreuten führen würde.

(2) Beabsichtigt der Betreuer, vom Betreuten selbst genutzten Wohnraum 
aufzugeben, so hat er dies unter Angabe der Gründe und der Sichtwei-
se des Betreuten dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. Ist 
mit einer Aufgabe des Wohnraums aus anderen Gründen zu rechnen, 
so hat der Betreuer auch dies sowie die von ihm beabsichtigten Maß-
nahmen dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen, wenn sein 
Aufgabenkreis die entsprechende Angelegenheit umfasst.

(3) Der Betreuer bedarf bei vom Betreuten selbst genutzten Wohnraum 
der Genehmigung des Betreuungsgerichts 
1. zur Kündigung des Mietverhältnisses,
2. zu einer Willenserklärung, die auf die Aufhebung des Mietverhält-

nisses gerichtet ist,
3. zur Vermietung solchen Wohnraums und
4. zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem 

Grundstück, sofern dies mit der Aufgabe des Wohnraums verbun-
den ist.

(…)

Vermögensangelegenheiten 
Allgemeine Vorschriften
§ 1835 Vermögensverzeichnis

(1) Soweit die Verwaltung des Vermögens des Betreuten zum Aufgaben-
kreis des Betreuers gehört, hat er zum Zeitpunkt seiner Bestellung ein 
Verzeichnis über das Vermögen des Betreuten zu erstellen und die-
ses dem Betreuungsgericht mit der Versicherung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit einzureichen. Das Vermögensverzeichnis soll auch An-
gaben zu den regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Betreuten 
enthalten. Der Betreuer hat das Vermögensverzeichnis um dasjenige 
Vermögen zu ergänzen, das der Betreute später hinzuerwirbt. Mehre-
re Betreuer haben das Vermögensverzeichnis gemeinsam zu erstellen, 
soweit sie das Vermögen gemeinsam verwalten.
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(2) Der Betreuer hat seine Angaben im Vermögensverzeichnis in geeig-
neter Weise zu belegen.

(3) – (5) (…)
(6) Das Betreuungsgericht hat das Vermögensverzeichnis dem Betreuten 

zur Kenntnis zu geben, es sei denn, dadurch sind erhebliche Nachteile 
für dessen Gesundheit zu besorgen oder er ist offensichtlich nicht in 
der Lage, das Vermögensverzeichnis zur Kenntnis zu nehmen.

§ 1836 Trennungsgebot; Verwendung des Vermögens für  
den Betreuer

(1) Der Betreuer hat das Vermögen des Betreuten getrennt von seinem 
eigenen Vermögen zu halten. Dies gilt nicht für das bei Bestellung des 
Betreuers bestehende und das während der Betreuung hinzukommen-
de gemeinschaftliche Vermögen des Betreuers und des Betreuten, 
wenn das Betreuungsgericht nichts anderes anordnet.

(2) Der Betreuer darf das Vermögen des Betreuten nicht für sich ver-
wenden. (…)

(3) (…)

Verwaltung von Geld, Wertpapieren und 
Wertgegenständen
§ 1838 Pflichten des Betreuers in Vermögensangelegenheiten

(1) Der Betreuer hat die Vermögensangelegenheiten des Betreuten nach 
Maßgabe des § 1821 wahrzunehmen. Es wird vermutet, dass eine Wahr-
nehmung der Vermögensangelegenheiten nach den §§  1839 bis 1843 
dem mutmaßlichen Willen des Betreuten nach §  1821 Absatz 4 ent-
spricht, wenn keine hinreichenden konkreten Anhaltspunkte für einen 
hiervon abweichenden mutmaßlichen Willen bestehen.

(2) (…)



16
§ 1839 Bereithaltung von Verfügungsgeld

(1) Geld des Betreuten, das der Betreuer für dessen Ausgaben benötigt 
(Verfügungsgeld), hat er auf einem Girokonto des Betreuten bei einem 
Kreditinstitut bereitzuhalten. Ausgenommen ist Bargeld im Sinne von 
§ 1840 Absatz 2.

(2) Absatz 1 steht einer Bereithaltung von Verfügungsgeld auf einem ge-
sonderten zur verzinslichen Anlage geeigneten Konto des Betreuten im 
Sinne von § 1841 Absatz 2 nicht entgegen.

§ 1840 Bargeldloser Zahlungsverkehr

(1) Der Betreuer hat den Zahlungsverkehr für den Betreuten bargeldlos 
unter Verwendung des gemäß § 1839 Absatz 1 Satz 1 zu unterhaltenden 
Girokontos durchzuführen.

(2) Von Absatz 1 sind ausgenommen 
1. im Geschäftsverkehr übliche Barzahlungen und
2. Auszahlungen an den Betreuten.

§ 1841 Anlagepflicht

(1) Geld des Betreuten, das nicht für Ausgaben nach § 1839 benötigt wird, 
hat der Betreuer anzulegen (Anlagegeld).

(2) Der Betreuer soll das Anlagegeld auf einem zur verzinslichen Anlage 
geeigneten Konto des Betreuten bei einem Kreditinstitut (Anlagekon-
to) anlegen.

Beratung und Aufsicht durch das 
 Betreuungsgericht
§ 1861 Beratung; Verpflichtung des Betreuers

(1) Das Betreuungsgericht berät den Betreuer über dessen Rechte und 
Pflichten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.

(2) (…)
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§ 1862 Aufsicht durch das Betreuungsgericht

(1) Das Betreuungsgericht führt über die gesamte Tätigkeit des Betreu-
ers die Aufsicht. Es hat dabei auf die Einhaltung der Pflichten des Be-
treuers zu achten und insbesondere bei Anordnungen nach Absatz 3, 
der Erteilung von Genehmigungen und einstweiligen Maßnahmen nach 
§ 1867 den in § 1821 Absatz 2 bis 4 festgelegten Maßstab zu beachten.

(2) Das Betreuungsgericht hat den Betreuten persönlich anzuhören, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Betreuer pflichtwidrig 
den Wünschen des Betreuten nicht oder nicht in geeigneter Weise 
entspricht oder seinen Pflichten gegenüber dem Betreuten in ande-
rer Weise nicht nachkommt, es sei denn, die persönliche Anhörung ist 
nicht geeignet oder nicht erforderlich, um die Pflichtwidrigkeit aufzu-
klären.

(3) – (4) (…)

§ 1863 Berichte über die persönlichen Verhältnisse  
des Betreuten

Mit Übernahme der Betreuung hat der Betreuer einen Bericht über 
die persönlichen Verhältnisse (Anfangsbericht) zu erstellen. Der An-
fangsbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten 
zu enthalten: 
1. persönliche Situation des Betreuten,
2. Ziele der Betreuung, bereits durchgeführte und beabsichtigte 

Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf § 1821 Absatz 6, und
3. Wünsche des Betreuten hinsichtlich der Betreuung.
Sofern ein Vermögensverzeichnis gemäß §  1835 zu erstellen ist, ist 
dieses dem Anfangsbericht beizufügen. Der Anfangsbericht soll dem 
Betreuungsgericht innerhalb von drei Monaten nach Bestellung des 
Betreuers übersandt werden. Das Betreuungsgericht kann den An-
fangsbericht mit dem Betreuten und dem Betreuer in einem persön-
lichen Gespräch erörtern.

(2) (…)
(3) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die persönlichen Ver-

hältnisse des Betreuten mindestens einmal jährlich zu berichten 
(Jahresbericht). Er hat den Jahresbericht mit dem Betreuten zu be-
sprechen, es sei denn, davon sind erhebliche Nachteile für die Ge-
sundheit des Betreuten zu besorgen oder dieser ist offensichtlich nicht 
in der Lage, den Inhalt des Jahresberichts zur Kenntnis zu nehmen. Der 
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Jahresbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten 
zu enthalten: 
1. Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten 

und der persönliche Eindruck vom Betreuten,
2. Umsetzung der bisherigen Betreuungsziele und Darstellung der 

bereits durchgeführten und beabsichtigten Maßnahmen, insbe-
sondere solcher gegen den Willen des Betreuten,

3. Gründe für die weitere Erforderlichkeit der Betreuung und des 
Einwilligungsvorbehalts, insbesondere auch hinsichtlich des Um-
fangs,

4. bei einer beruflich geführten Betreuung die Mitteilung, ob die Be-
treuung zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann, und

5. die Sichtweise des Betreuten zu den Sachverhalten nach den 
Nummern 1 bis 4.

(4) Nach Beendigung der Betreuung hat der Betreuer einen abschließen-
den Bericht (Schlussbericht) zu erstellen, in dem die seit dem letzten 
Jahresbericht eingetretenen Änderungen der persönlichen Verhältnis-
se mitzuteilen sind. Der Schlussbericht ist dem Betreuungsgericht zu 
übersenden. Er hat Angaben zur Herausgabe des der Verwaltung des 
Betreuers unterliegenden Vermögens des Betreuten und aller im Rah-
men der Betreuung erlangten Unterlagen zu enthalten.

§ 1865 Rechnungslegung

(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die Vermögensverwal-
tung Rechnung zu legen, soweit sein Aufgabenkreis die Vermögens-
verwaltung umfasst.

(2) Die Rechnung ist jährlich zu legen. Das Rechnungsjahr wird vom Be-
treuungsgericht bestimmt.

(3) Die Rechnung soll eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen 
und Ausgaben enthalten und über den Ab- und Zugang des vom Be-
treuer verwalteten Vermögens Auskunft geben. Das Betreuungsgericht 
kann Einzelheiten zur Erstellung der geordneten Zusammenstellung 
nach Satz 1 bestimmen. Es kann in geeigneten Fällen auf die Vorlage 
von Belegen verzichten. Verwaltet der Betreute im Rahmen des dem 
Betreuer übertragenen Aufgabenkreises einen Teil seines Vermögens 
selbst, so hat der Betreuer dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen. 
Der Betreuer hat die Richtigkeit dieser Mitteilung durch eine Erklärung 
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des Betreuten nachzuweisen oder, falls eine solche nicht beigebracht 
werden kann, die Richtigkeit an Eides statt zu versichern.

(4) Wird vom Betreuten ein Erwerbsgeschäft mit kaufmännischer Buch-
führung betrieben, so genügt als Rechnung ein aus den Büchern ge-
zogener Jahresabschluss. Das Betreuungsgericht kann Vorlage der 
Bücher und sonstigen Belege verlangen.

§ 1867 Einstweilige Maßnahmen des Betreuungsgerichts*

Bestehen dringende Gründe für die Annahme, dass die Voraussetzun-
gen für die Bestellung eines Betreuers gegeben sind, und konnte ein 
Betreuer noch nicht bestellt werden oder ist der Betreuer an der Er-
füllung seiner Pflichten gehindert, so hat das Betreuungsgericht die 
dringend erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
*(vgl. § 1817 Abs. 4-5 BGB)

Beendigung, Aufhebung oder Änderung von 
Betreuung und Einwilligungsvorbehalt
§ 1868 Entlassung des Betreuers

(1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn dessen 
Eignung, die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, nicht oder 
nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund für die 
Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Be-
treuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt oder 
den erforderlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten 
hat.

(2) Das Betreuungsgericht hat den beruflichen Betreuer zu entlassen, 
wenn dessen Registrierung nach § 27 Absatz 1 und 2 des Betreuungs-
organisationsgesetzes widerrufen oder zurückgenommen wurde.

(3) Das Betreuungsgericht soll den beruflichen Betreuer, den Betreuungs-
verein, den Behördenbetreuer oder die Betreuungsbehörde entlassen, 
wenn der Betreute zukünftig ehrenamtlich betreut werden kann.

(4) Das Betreuungsgericht entlässt den Betreuer auf dessen Verlangen, 
wenn nach dessen Bestellung Umstände eingetreten sind, aufgrund 
derer ihm die Führung der Betreuung nicht mehr zugemutet werden 
kann.
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(5) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer entlassen, wenn der Betreu-
te eine mindestens gleich geeignete Person, die zur Übernahme der 
Betreuung bereit ist, als neuen Betreuer vorschlägt.

(6) (…)
(7) Der Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde ist als Betreuer 

zu entlassen, sobald der Betreute durch eine oder mehrere natürli-
che Personen hinreichend betreut werden kann. Dies gilt für den Be-
treuungsverein nicht, wenn der Wunsch des Betreuten dem entgegen-
steht.

§ 1869 Bestellung eines neuen Betreuers

Mit der Entlassung des Betreuers oder nach dessen Tod ist ein neuer 
Betreuer zu bestellen.

§ 1870 Ende der Betreuung

Die Betreuung endet mit der Aufhebung der Betreuung durch das Be-
treuungsgericht oder mit dem Tod des Betreuten.

§ 1872 Herausgabe von Vermögen und Unterlagen;  
Schlussrechnungslegung

(1) Endet die Betreuung, hat der Betreuer das seiner Verwaltung unter-
liegende Vermögen und alle im Rahmen der Betreuung erlangten Un-
terlagen an den Betreuten, dessen Erben oder sonstigen Berechtigten 
herauszugeben.

(2) Eine Schlussrechnung über die Vermögensverwaltung hat der Betreu-
er nur zu erstellen, wenn der Berechtigte nach Absatz 1 dies verlangt. 
Auf dieses Recht ist der Berechtigte durch den Betreuer vor Heraus-
gabe der Unterlagen hinzuweisen. Die Frist zur Geltendmachung des 
Anspruchs beträgt sechs Wochen nach Zugang des Hinweises. Der 
Berechtigte hat dem Betreuungsgericht sein Verlangen gegenüber 
dem Betreuer mitzuteilen.

(3) Ist der Betreute sechs Monate nach Ende der Betreuung unbekann-
ten Aufenthalts oder sind dessen Erben nach Ablauf dieser Frist un-
bekannt oder unbekannten Aufenthalts und ist auch kein sonstiger Be-
rechtigter vorhanden, hat der Betreuer abweichend von Absatz 2 eine 
Schlussrechnung zu erstellen.
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(4) Bei einem Wechsel des Betreuers hat der bisherige Betreuer das sei-
ner Verwaltung unterliegende Vermögen und alle im Rahmen der Be-
treuung erlangten Unterlagen an den neuen Betreuer herauszugeben. 
Über die Verwaltung seit der letzten beim Betreuungsgericht einge-
reichten Rechnungslegung hat er Rechenschaft durch eine Schluss-
rechnung abzulegen.

(5) (…)

§ 1874 Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten nach  
Beendigung der Betreuung

(1) Der Betreuer darf die Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten 
fortführen, bis er von der Beendigung der Betreuung Kenntnis erlangt 
oder diese kennen muss. Ein Dritter kann sich auf diese Befugnis nicht 
berufen, wenn er bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts die Beendi-
gung kennt oder kennen muss.

(2) Endet die Betreuung durch den Tod des Betreuten, so hat der Betreuer 
im Rahmen des ihm übertragenen Aufgabenkreises die Angelegenhei-
ten, die keinen Aufschub dulden, zu besorgen, bis der Erbe diese be-
sorgen kann.
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Auszug aus dem  
Betreuungsorganisations-
gesetz
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Aufgaben der örtlichen Behörde
§ 5 Informations- und Beratungspflichten

(1) (…)
(2) Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf 

deren Wunsch bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben. (…)

§ 11 Aufgaben im gerichtlichen Verfahren

(2) Die Behörde unterstützt das Betreuungsgericht. Dies umfasst insbe-
sondere folgende Maßnahmen: 
1. die Erstellung eines Berichts im Rahmen der gerichtlichen Anhö-

rung nach § 279 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (Sozialbericht),

2. den Vorschlag eines geeigneten Betreuers,
3. die Aufklärung, Mitteilung und gegebenenfalls fachliche Beurtei-

lung des Sachverhalts im Rahmen sonstiger Anhörungen der Be-
hörde durch das Betreuungsgericht oder im Rahmen eines ge-
richtlichen Ersuchens um eine über Nummer 1 hinausgehende 
Sachverhaltsklärung,

4. die Prüfung der weiteren Erforderlichkeit der Betreuung in geeig-
neten Fällen, (…) und

5. auf Aufforderung des Betreuungsgerichts den Vorschlag eines ge-
eigneten Verfahrenspflegers.

(2) Der Sozialbericht soll sich insbesondere auf folgende Kriterien beziehen: 
1.  die persönliche, gesundheitliche und soziale Situation des Betrof-

fenen,
2.  die Erforderlichkeit der Betreuung einschließlich geeigneter an-

derer Hilfen (§  1814 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) und

3.  die diesbezügliche Sichtweise des Betroffenen.
(3) – (5) (…)

§ 12 Betreuervorschlag

(1) Die Behörde schlägt mit dem Sozialbericht oder auf Anforderung des 
Betreuungsgerichts eine Person vor, die sich im konkreten Einzel-



24

fall zum Betreuer eignet. Die Behörde soll diesen Vorschlag begründen 
und die diesbezügliche Sichtweise des Betroffenen darlegen. (…) Steht 
keine geeignete Person für eine ehrenamtliche Betreuung zur Verfü-
gung, schlägt die Behörde dem Betreuungsgericht einen beruflichen 
Betreuer vor. Unter den Voraussetzungen des § 1818 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs kann die Behörde auch einen anerkannten Betreuungs-
verein oder sich selbst als Betreuer vorschlagen. Die Behörde soll in ge-
eigneten Fällen einen weiteren Betreuer vorschlagen, der nach § 1817 
Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellt werden kann.

(2) Auf Wunsch des Betroffenen kann die Behörde ein persönliches Ken-
nenlernen zwischen dem Betroffenen und dem vorgesehenen Be-
treuer vermitteln.

(3) Der Vorschlag nach Absatz 1 hat Angaben zur persönlichen Eignung 
zu enthalten. (…) Bei einem beruflichen Betreuer sind die Anzahl und 
der Umfang der von ihm bereits zu führenden Betreuungen, die für ihn 
zuständige Stammbehörde sowie der zeitliche Gesamtumfang und die 
Organisationsstruktur seiner Betreuertätigkeit mitzuteilen.

Rechtliche Betreuer 
Allgemeine Vorschriften
§ 19 Begriffsbestimmung

(1) (…)
(2) Berufliche Betreuer sind natürliche Personen, die selbständig oder 

als Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins rechtliche Be-
treuungen führen und nach § 24 registriert sind oder nach § 32 Absatz 
1 Satz 6 als vorläufig registriert gelten.

Berufliche Betreuer
§ 23 Registrierungsvoraussetzungen; Verordnungs-
ermächtigung

(1) Voraussetzungen für eine Registrierung als beruflicher Betreuer sind: 
1. die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit,
2. eine ausreichende Sachkunde für die Tätigkeit als beruflicher Be-

treuer und
3. eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus der 
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Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögens-
schäden mit einer Mindestversicherungssumme von 250 000 Euro 
für jeden Versicherungsfall und von 1 Million Euro für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

(2) Die nach Absatz 1 Nummer 1 erforderliche Zuverlässigkeit fehlt in der 
Regel, wenn 
1. die Person hinsichtlich der Tätigkeit als beruflicher Betreuer einem 

Berufsverbot nach § 70 des Strafgesetzbuchs oder einem vorläufi-
gen Berufsverbot nach § 132a der Strafprozessordnung unterliegt,

2. die Person in den letzten drei Jahren vor Stellung des Registrie-
rungsantrags wegen eines Verbrechens oder eines vorsätzlich be-
gangenen, für die Führung einer Betreuung relevanten Vergehens 
rechtskräftig verurteilt worden ist,

3. in den letzten drei Jahren vor der Antragstellung eine Registrierung 
nach § 27 widerrufen worden ist oder

4. die Vermögensverhältnisse der Person ungeordnet sind, was in der 
Regel der Fall ist, wenn über das Vermögen der Person das Insol-
venzverfahren eröffnet worden oder sie in das vom zentralen Voll-
streckungsgericht zu führende Schuldnerverzeichnis (§ 882b der 
Zivilprozessordnung) eingetragen ist.

(3) Die nach Absatz 1 Nummer 2 erforderliche Sachkunde ist gegenüber 
der Stammbehörde durch Unterlagen nachzuweisen. Sie hat zu um-
fassen: 
1. Kenntnisse des Betreuungs- und Unterbringungsrechts, des dazu-

gehörigen Verfahrensrechts sowie auf den Gebieten der Personen- 
und Vermögenssorge,

2. Kenntnisse des sozialrechtlichen Unterstützungssystems und
3. Kenntnisse der Kommunikation mit Personen mit Erkrankungen 

und Behinderungen und von Methoden zur Unterstützung bei der 
Entscheidungsfindung.

(4) (…)
(5) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten zu den Voraus-
setzungen der Registrierung nach den Absätzen 1 bis 4, (…)
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§ 24 Registrierungsverfahren; Verordnungsermächtigung;  
Registrierungsgebühr

(1) Die Registrierung erfolgt auf Antrag, der bei der Stammbehörde zu 
stellen ist. Mit dem Antrag sind beizubringen: 
1. ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregis-

tergesetzes, das nicht älter als drei Monate sein soll,
2. eine Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis nach 

§ 882b der Zivilprozessordnung, die nicht älter als drei Monate sein 
soll,

3. eine Erklärung, ob ein Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren 
anhängig ist,

4. eine Erklärung, ob in den letzten drei Jahren vor Antragstellung 
eine Registrierung als Berufsbetreuer versagt, zurückgenommen 
oder widerrufen wurde, und

5. geeignete Nachweise über den Erwerb der nach § 23 Absatz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3 erforderlichen Sachkunde.

Zudem hat der Antragsteller der Stammbehörde den beabsichtigten 
zeitlichen Gesamtumfang und die Organisationsstruktur seiner be-
ruflichen Betreuertätigkeit mitzuteilen.

(2) Zur Feststellung der persönlichen Eignung nach §  23 Absatz 1 Num-
mer 1 hat die Stammbehörde mit dem Antragsteller ein persönliches 
Gespräch zu führen.

(3) Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten durch Verwaltungs-
akt zu entscheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen 
Unterlagen. Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn 
dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und dem Antragsteller rechtzeitig 
mitzuteilen. Wenn die Voraussetzungen des § 23 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 vorliegen, fordert die Stammbehörde den Antragsteller vor Ab-
lauf der Frist nach Satz 1 auf, den Nachweis über die Berufshaftpflicht-
versicherung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 zu erbringen. Sobald sämt-
liche Voraussetzungen nach § 23 Absatz 1 nachgewiesen sind, nimmt 
die Stammbehörde die Registrierung vor. Die Registrierung gilt bun-
desweit.

(4) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten des Registrierungs-
verfahrens, darunter auch Aufbewahrungs- und Löschungsfristen.

(5) Für jede Registrierung wird eine Gebühr von 200 Euro erhoben. Aus-
lagen werden nicht gesondert erhoben. Im Einzelfall kann aus Gründen 
der Billigkeit von der Erhebung der Gebühr abgesehen werden. (…)
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§ 25 Mitteilungs- und Nachweispflichten beruflicher Betreuer

(1) Der berufliche Betreuer teilt der Stammbehörde alle Änderungen im 
Bestand der von ihm geführten Betreuungen alle sechs Monate sowie 
alle Änderungen, die sich auf die Registrierung auswirken können, 
unverzüglich mit. Mitzuteilen sind auch Änderungen des zeitlichen 
Gesamtumfangs und der Organisationsstruktur seiner beruflichen 
Betreuertätigkeit sowie der Wechsel des Sitzes oder Wohnsitzes des 
beruflichen Betreuers.

(2) Der berufliche Betreuer hat der Stammbehörde ab der Registrierung 
alle drei Jahre unaufgefordert ein aktuelles Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes und eine aktuelle Aus-
kunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis nach § 882b der Zivil-
prozessordnung vorzulegen sowie die Erklärung nach § 24 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 3 abzugeben.

(3) Der berufliche Betreuer teilt der Stammbehörde unaufgefordert das 
Ergebnis des Feststellungsverfahrens nach § 8 Absatz 3 des Vormün-
der- und Betreuervergütungsgesetzes mit.

§ 28 Wechsel des Sitzes oder Wohnsitzes

(1) Ändert der berufliche Betreuer seinen Sitz oder Wohnsitz und ist des-
halb eine andere Stammbehörde örtlich zuständig, hat er dies der neu-
en Stammbehörde unverzüglich anzuzeigen.

(2) Die neue Stammbehörde hat den beruflichen Betreuer zu registrieren. 
Eine erneute Prüfung der Registrierungsvoraussetzungen findet an-
lässlich des Zuständigkeitswechsels nicht statt. Die bisher zuständige 
Stammbehörde hat sämtliche Unterlagen und Daten, die den beruf-
lichen Betreuer betreffen, an die neue Stammbehörde zu übermitteln.
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§ 29 Fortbildung

Der berufliche Betreuer stellt in eigener Verantwortung seine regel-
mäßige berufsbezogene Fortbildung sicher. Nachweise über die er-
folgte Fortbildung sind der Stammbehörde vorzulegen.

§ 30 Leistungen an berufliche Betreuer

(1) Einem beruflichen Betreuer ist es untersagt, von dem von ihm Betreu-
ten Geld oder geldwerte Leistungen anzunehmen. Dies gilt auch für 
Zuwendungen im Rahmen einer Verfügung von Todes wegen. Die ge-
setzliche Betreuervergütung bleibt hiervon unberührt.

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt nicht, wenn 
1. andere als die mit der Betreuervergütung abgegoltenen Leistun-

gen vergütet werden, insbesondere durch die Zahlung von Auf-
wendungsersatz nach §  1877 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, oder

2. geringwertige Aufmerksamkeiten versprochen oder gewährt wer-
den.

(3) Das Betreuungsgericht kann auf Antrag des Betreuers im Einzelfall 
Ausnahmen von dem Verbot des Absatzes 1 Satz 1 und 2 zulassen, so-
weit der Schutz des Betreuten dem nicht entgegensteht. Entschei-
dungen nach Satz 1 sind der für den beruflichen Betreuer zuständigen 
Stammbehörde mitzuteilen.
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Auszug aus dem 
 Vormünder- und  
Betreuervergütungsgesetz
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§ 7 Vergütung und Aufwendungsersatz des beruflichen 
 Betreuers

(1) Ein beruflicher Betreuer nach §  19 Absatz 2 des Betreuungsorgani-
sationsgesetzes, der selbständig rechtliche Betreuungen führt, kann 
vom Betreuten Vergütung und Aufwendungsersatz nach Maßgabe 
der §§ 8 bis 12, 15 und 16 verlangen.

(2) (…)
(3) Die Bewilligung der Zahlung erfolgt durch das Betreuungsgericht nach 

§ 292 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

§ 8 Höhe der Vergütung; Verordnungsermächtigung

(1) Die dem beruflichen Betreuer nach §  7 zu bewilligende Vergütung 
bestimmt sich nach monatlichen Fallpauschalen, die in den Vergü-
tungstabellen A bis C der Anlage festgelegt sind.

(2) Die Vergütung des beruflichen Betreuers richtet sich nach 
1. Vergütungstabelle A, sofern der Betreuer weder über eine abge-

schlossene Lehre noch über eine abgeschlossene Ausbildung an 
einer Hochschule oder eine vergleichbare Ausbildung verfügt;

2. Vergütungstabelle B, wenn der Betreuer über eine abgeschlosse-
ne Lehre oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung ver-
fügt;

3. Vergütungstabelle C, wenn der Betreuer über eine abgeschlosse-
ne Ausbildung an einer Hochschule oder eine vergleichbare abge-
schlossene Ausbildung verfügt.

(3) Der Vorstand des am Sitz oder hilfsweise am Wohnsitz des beruflichen 
Betreuers zuständigen Amtsgerichts stellt auf Antrag des Betreuers 
nach dessen Registrierung fest, nach welcher Vergütungstabelle sich 
die von diesem zu beanspruchenden Vergütungen richten. Die Fest-
stellung nach Satz 1 gilt für das gerichtliche Verfahren zur Festsetzung 
der Vergütung bundesweit. Sie kann auf Antrag des beruflichen Be-
treuers geändert werden, wenn dieser eine Änderung der Vorausset-
zungen nach Absatz 2 nachweist. Die Feststellung oder Änderung wirkt 
auf den Zeitpunkt der Antragstellung zurück.

(4) (…)
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§ 9 Fallpauschalen

(1) Die Höhe der Fallpauschalen nach § 8 Absatz 1 richtet sich nach 
1. der Dauer der Betreuung,
2. dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des Betreuten und
3. dem Vermögensstatus des Betreuten.

(2) Hinsichtlich der Dauer der Betreuung wird bei der Berechnung der 
Fallpauschalen zwischen den Zeiträumen in den ersten drei Monaten 
der Betreuung, im vierten bis sechsten Monat, im siebten bis zwölften 
Monat, im 13. bis 24. Monat und ab dem 25. Monat unterschieden. Für 
die Berechnung der Monate gelten § 187 Absatz 1 und § 188 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

(3) Hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Betreuten ist zwi-
schen stationären Einrichtungen und diesen nach Satz 3 gleichgestell-
ten ambulant betreuten Wohnformen einerseits und anderen Wohn-
formen andererseits zu unterscheiden. Im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. stationäre Einrichtungen:  

Einrichtungen, die dem Zweck dienen, Volljährige aufzunehmen, 
ihnen Wohnraum zu überlassen, sowie tatsächliche Betreuung 
oder Pflege zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten, und die in 
ihrem Bestand von Wechsel und Zahl der Bewohner unabhängig 
sind und entgeltlich betrieben werden;

2. ambulant betreute Wohnformen:  
entgeltliche Angebote, die dem Zweck dienen, Volljährigen das 
Leben in einem gemeinsamen Haushalt oder einer Wohnung bei 
gleichzeitiger Inanspruchnahme extern angebotener entgeltlicher 
Leistungen tatsächlicher Betreuung oder Pflege zu ermöglichen.

Ambulant betreute Wohnformen sind stationären Einrichtungen 
gleichgestellt, wenn die in der ambulant betreuten Wohnform ex-
tern angebotenen Leistungen tatsächlicher Betreuung oder Pflege als 
Rund-um-die-Uhr-Versorgung durch professionelle Betreuungs- oder 
Pflegekräfte zur Verfügung gestellt oder vorgehalten werden und der 
Anbieter der extern angebotenen Betreuungs- und Pflegeleistungen 
nicht frei wählbar ist.

(4) (…)
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§ 10 Gesonderte Pauschalen

(1) Ist der Betreute nicht mittellos, wird der Betreuer mit einer zusätzli-
chen monatlichen Pauschale in Höhe von 30 Euro vergütet, wenn die-
ser die Verwaltung 
1. von Geldvermögen in Höhe von mindestens 150 000 Euro,
2. von Wohnraum, der nicht vom Betreuten oder seinem Ehegatten 

genutzt wird, oder
3. eines Erwerbsgeschäfts des Betreuten
zu besorgen hat. Die Pauschale kann geltend gemacht werden, wenn 
einer der Fälle des Satzes 1 an mindestens einem Tag im Abrechnungs-
monat vorliegt.

(2) Findet ein Wechsel von einem ehrenamtlichen zu einem beruflichen 
Betreuer statt, ist der berufliche Betreuer mit einer einmaligen Pau-
schale in Höhe von 200 Euro zu vergüten.

(3) Findet ein Wechsel von einem beruflichen zu einem ehrenamtlichen 
Betreuer statt, ist der berufliche Betreuer mit einer einmaligen Pau-
schale in Höhe des 1,5-fachen der zum Zeitpunkt des Betreuerwech-
sels zu vergütenden Fallpauschale zu vergüten. Dies gilt auch dann, 
wenn zunächst neben dem beruflichen Betreuer ein ehrenamtlicher 
Betreuer bestellt war und dieser die Betreuung allein fortführt.

(4) Die Pauschalen nach den Absätzen 1 bis 3 können nur gemeinsam mit 
einem Vergütungsantrag nach den §§ 8 und 9 geltend gemacht wer-
den.

§ 15 Abrechnungszeitraum für die Betreuungsvergütung

(1) Die Vergütung kann nach Ablauf von jeweils drei Monaten für diesen 
Zeitraum geltend gemacht werden. (…)

(2) Der Betreuer kann, wenn eine Veränderung der für die Höhe der Vergü-
tung maßgeblichen Kriterien des § 9 Absatz 1 Nummer 2 und 3 nicht zu 
erwarten ist, die Festsetzung der Vergütung auch für zukünftige Zeit-
räume nach § 292 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit beantragen. Für die Dauer der Festsetzung nach § 292 Absatz 
2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gelten die Vergütungs-
ansprüche als geltend gemacht nach § 16 Absatz 3. Eine Änderung der 
Kriterien des § 9 Absatz 1 hat der Betreuer unverzüglich mitzuteilen.
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§ 16 Zahlung aus der Staatskasse, Erlöschen und Geltendma-
chung der Ansprüche

(1) Ist der Betreute mittellos im Sinne des § 1880 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, so kann der Betreuer die Vergütung sowie Vorschuss oder 
Ersatz der Aufwendungen aus der Staatskasse verlangen.

(2) Soweit die Staatskasse den Betreuer befriedigt, gehen die Ansprüche 
des Betreuers nach Maßgabe des § 1881 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
auf die Staatskasse über.

(3) Die Ansprüche auf Vergütung und Aufwendungsersatz erlöschen, 
wenn sie nicht binnen 15 Monaten nach ihrer Entstehung gerichtlich 
geltend gemacht werden. § 1877 Absatz 4 Satz 2 und 3 sowie Absatz 5 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.
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Anlage (zu § 8 Absatz 1) 
Vergütungstabelle A

Nr. Dauer der Betreuung Nr. Gewöhnlicher Aufenthaltsort Nr. Vermögensstatus monatliche Pauschale

A1 In den ersten  
drei Monaten

A1.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

A1.1.1 mittellos 194,00 €

A1.1.2 nicht mittellos 200,00 €

A1.2 andere Wohnform
A1.2.1 mittellos 208,00 €

A1.2.2 nicht mittellos 298,00 €

A2 Im vierten bis  
sechsten Monat

A2.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

A2.1.1 mittellos 129,00 €

A2.1.2 nicht mittellos 158,00 €

A2.2 andere Wohnform
A2.2.1 mittellos 170,00 €

A2.2.2 nicht mittellos 208,00 €

A3 Im siebten bis  
zwölften Monat

A3.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

A3.1.1 mittellos 124,00 €

A3.1.2 nicht mittellos 140,00 €

A3.2 andere Wohnform
A3.2.1 mittellos 151,00 €

A3.2.2 nicht mittellos 192,00 €

A4 Im 13. bis 24. Monat

A4.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

A4.1.1 mittellos  87,00 €

A4.1.2 nicht mittellos  91,00 €

A4.2 andere Wohnform
A4.2.1 mittellos 122,00 €

A4.2.2 nicht mittellos 158,00 €

A5 Ab dem 25. Monat

A5.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform 

A5.1.1 mittellos  62,00 €

A5.1.2 nicht mittellos  78,00 €

A5.2 andere Wohnform
A5.2.1 mittellos 105,00 €

A5.2.2 nicht mittellos 130,00 €
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Anlage (zu § 8 Absatz 1) 
Vergütungstabelle A

Nr. Dauer der Betreuung Nr. Gewöhnlicher Aufenthaltsort Nr. Vermögensstatus monatliche Pauschale

A1 In den ersten  
drei Monaten

A1.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

A1.1.1 mittellos 194,00 €

A1.1.2 nicht mittellos 200,00 €

A1.2 andere Wohnform
A1.2.1 mittellos 208,00 €

A1.2.2 nicht mittellos 298,00 €

A2 Im vierten bis  
sechsten Monat

A2.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

A2.1.1 mittellos 129,00 €

A2.1.2 nicht mittellos 158,00 €

A2.2 andere Wohnform
A2.2.1 mittellos 170,00 €

A2.2.2 nicht mittellos 208,00 €

A3 Im siebten bis  
zwölften Monat

A3.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

A3.1.1 mittellos 124,00 €

A3.1.2 nicht mittellos 140,00 €

A3.2 andere Wohnform
A3.2.1 mittellos 151,00 €

A3.2.2 nicht mittellos 192,00 €

A4 Im 13. bis 24. Monat

A4.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

A4.1.1 mittellos  87,00 €

A4.1.2 nicht mittellos  91,00 €

A4.2 andere Wohnform
A4.2.1 mittellos 122,00 €

A4.2.2 nicht mittellos 158,00 €

A5 Ab dem 25. Monat

A5.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform 

A5.1.1 mittellos  62,00 €

A5.1.2 nicht mittellos  78,00 €

A5.2 andere Wohnform
A5.2.1 mittellos 105,00 €

A5.2.2 nicht mittellos 130,00 €
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Vergütungstabelle B

Nr. Dauer der Betreuung Nr. Gewöhnlicher Aufenthaltsort Nr. Vermögensstatus monatliche Pauschale

B1 In den ersten  
drei Monaten

B1.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

B1.1.1 mittellos 241,00 €

B1.1.2 nicht mittellos 249,00 €

B1.2 andere Wohnform
B1.2.1 mittellos 258,00 €

B1.2.2 nicht mittellos 370,00 €

B2 Im vierten bis  
sechsten Monat

B2.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

B2.1.1 mittellos 158,00 €

B2.1.2 nicht mittellos 196,00 €

B2.2 andere Wohnform
B2.2.1 mittellos 211,00 €

B2.2.2 nicht mittellos 258,00 €

B3 Im siebten bis  
zwölften Monat

B3.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

B3.1.1 mittellos 154,00 €

B3.1.2 nicht mittellos 174,00 €

B3.2 andere Wohnform
B3.2.1 mittellos 188,00 €

B3.2.2 nicht mittellos 238,00 €

B4 Im 13. bis 24. Monat

B4.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform  

B4.1.1 mittellos 107,00 €

B4.1.2 nicht mittellos 113,00 €

B4.2 andere Wohnform
B4.2.1 mittellos 151,00 €

B4.2.2 nicht mittellos 196,00 €

B5 Ab dem 25. Monat

B5.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

B5.1.1 mittellos  78,00 €

B5.1.2 nicht mittellos  96,00 €

B5.2 andere Wohnform
B5.2.1 mittellos 130,00 €

B5.2.2 nicht mittellos 161,00 €
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Vergütungstabelle B

Nr. Dauer der Betreuung Nr. Gewöhnlicher Aufenthaltsort Nr. Vermögensstatus monatliche Pauschale

B1 In den ersten  
drei Monaten

B1.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

B1.1.1 mittellos 241,00 €

B1.1.2 nicht mittellos 249,00 €

B1.2 andere Wohnform
B1.2.1 mittellos 258,00 €

B1.2.2 nicht mittellos 370,00 €

B2 Im vierten bis  
sechsten Monat

B2.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

B2.1.1 mittellos 158,00 €

B2.1.2 nicht mittellos 196,00 €

B2.2 andere Wohnform
B2.2.1 mittellos 211,00 €

B2.2.2 nicht mittellos 258,00 €

B3 Im siebten bis  
zwölften Monat

B3.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

B3.1.1 mittellos 154,00 €

B3.1.2 nicht mittellos 174,00 €

B3.2 andere Wohnform
B3.2.1 mittellos 188,00 €

B3.2.2 nicht mittellos 238,00 €

B4 Im 13. bis 24. Monat

B4.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform  

B4.1.1 mittellos 107,00 €

B4.1.2 nicht mittellos 113,00 €

B4.2 andere Wohnform
B4.2.1 mittellos 151,00 €

B4.2.2 nicht mittellos 196,00 €

B5 Ab dem 25. Monat

B5.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant 
 betreute Wohnform

B5.1.1 mittellos  78,00 €

B5.1.2 nicht mittellos  96,00 €

B5.2 andere Wohnform
B5.2.1 mittellos 130,00 €

B5.2.2 nicht mittellos 161,00 €
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Vergütungstabelle C

Nr. Dauer der Betreuung Nr. Gewöhnlicher Aufenthaltsort Nr. Vermögensstatus monatliche Pauschale

C1 In den ersten  
drei Monaten

C1.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C1.1.1 mittellos 317,00 €

C1.1.2 nicht mittellos 327,00 €

C1.2 andere Wohnform
C1.2.1 mittellos 339,00 €

C1.2.2 nicht mittellos 486,00 €

C2 Im vierten bis  
sechsten Monat

C2.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C2.1.1 mittellos 208,00 €

C2.1.2 nicht mittellos 257,00 €

C2.2 andere Wohnform
C2.2.1 mittellos 277,00 €

C2.2.2 nicht mittellos 339,00 €

C3 Im siebten bis  
zwölften Monat

C3.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C3.1.1 mittellos 202,00 €

C3.1.2 nicht mittellos 229,00 €

C3.2 andere Wohnform
C3.2.1 mittellos 246,00 €

C3.2.2 nicht mittellos 312,00 €

C4 Im 13. bis 24. Monat

C4.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C4.1.1 mittellos 141,00 €

C4.1.2 nicht mittellos 149,00 €

C4.2 andere Wohnform
C4.2.1 mittellos 198,00 €

C4.2.2 nicht mittellos 257,00 €

C5 Ab dem 25. Monat

C5.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C5.1.1 mittellos 102,00 €

C5.1.2 nicht mittellos 127,00 €

C5.2 andere Wohnform
C5.2.1 mittellos 171,00 €

C5.2.2 nicht mittellos 211,00 €
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Vergütungstabelle C

Nr. Dauer der Betreuung Nr. Gewöhnlicher Aufenthaltsort Nr. Vermögensstatus monatliche Pauschale

C1 In den ersten  
drei Monaten

C1.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C1.1.1 mittellos 317,00 €

C1.1.2 nicht mittellos 327,00 €

C1.2 andere Wohnform
C1.2.1 mittellos 339,00 €

C1.2.2 nicht mittellos 486,00 €

C2 Im vierten bis  
sechsten Monat

C2.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C2.1.1 mittellos 208,00 €

C2.1.2 nicht mittellos 257,00 €

C2.2 andere Wohnform
C2.2.1 mittellos 277,00 €

C2.2.2 nicht mittellos 339,00 €

C3 Im siebten bis  
zwölften Monat

C3.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C3.1.1 mittellos 202,00 €

C3.1.2 nicht mittellos 229,00 €

C3.2 andere Wohnform
C3.2.1 mittellos 246,00 €

C3.2.2 nicht mittellos 312,00 €

C4 Im 13. bis 24. Monat

C4.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C4.1.1 mittellos 141,00 €

C4.1.2 nicht mittellos 149,00 €

C4.2 andere Wohnform
C4.2.1 mittellos 198,00 €

C4.2.2 nicht mittellos 257,00 €

C5 Ab dem 25. Monat

C5.1
stationäre Einrichtung oder 
gleichgestellte ambulant be-
treute Wohnform

C5.1.1 mittellos 102,00 €

C5.1.2 nicht mittellos 127,00 €

C5.2 andere Wohnform
C5.2.1 mittellos 171,00 €

C5.2.2 nicht mittellos 211,00 €
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Auszug aus der  
Betreuerregistrierungs-
verordnung
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§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung dient der Sicherung der Qualität in der rechtlichen 
Betreuung und soll gewährleisten, dass berufliche Betreuer befähigt 
sind, ihre Aufgabe gegenüber den von ihnen betreuten Menschen ver-
antwortungsvoll auszuüben.

(2) Diese Verordnung regelt die Einzelheiten 
1. der nach § 23 Absatz 1 Nummer 1 des Betreuungsorganisationsge-

setzes für die Registrierung als beruflicher Betreuer erforderlichen 
persönlichen Eignung,

2. der nach § 23 Absatz 1 Nummer 2 des Betreuungsorganisationsge-
setzes für die Registrierung als beruflicher Betreuer erforderlichen 
Sachkunde sowie ihren Nachweis,

3. der Anforderungen an einen Sachkundelehrgang und dessen An-
erkennung,

4. der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen und
5. des Registrierungsverfahrens.

§ 2 Persönliche Eignung

Der Antragsteller muss die Gewähr dafür bieten, seine Aufgaben als 
rechtlicher Betreuer, insbesondere diejenigen, die sich aus § 1821 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ergeben, erfüllen zu können.

§ 3 Sachkunde

(1) Die nach § 23 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Betreuungsorganisations-
gesetzes erforderliche Sachkunde umfasst folgende Kenntnisse ein-
schließlich der Fähigkeit zu ihrer praktischen Anwendung: 
1. Kenntnisse über die gesetzlichen Voraussetzungen der Betreuer-

bestellung und der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts, die 
rechtlichen Grundlagen der Betreuungsführung, insbesondere die 
Pflichten des Betreuers gegenüber dem Betreuten und dem Be-
treuungsgericht, sowie über die gesetzlichen Voraussetzungen für 
Freiheitsentziehungen und ärztliche Zwangsmaßnahmen, jeweils 
einschließlich des dazugehörigen Verfahrensrechts,

2. Kenntnisse auf dem Gebiet der Personensorge, insbesondere 
Grundkenntnisse über typische betreuungsrelevante Erkrankun-
gen und Behinderungen, deren Auswirkungen, Gefahren und Be-
handlungsmöglichkeiten, Patientenrechte, Einwilligungsfähigkeit, 
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Anforderungen an und Rechtsfolgen von Patientenverfügungen, 
Möglichkeiten der Vermeidung von Freiheitsentziehungen und 
ärztlichen Zwangsmaßnahmen und

3. Kenntnisse auf dem Gebiet der Vermögenssorge, insbesonde-
re über die Grundlagen der Rechtsgeschäftslehre, des Miet- und 
Kaufvertragsrechts, der Haftung, der Vermögensverwaltung und 
der Schuldenregulierung.

(2) Die nach § 23 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 des Betreuungsorganisations-
gesetzes erforderliche Sachkunde umfasst folgende Kenntnisse: 
1. Kenntnisse des Sozialrechts, insbesondere zu 

a) Grundlagen und Umfang der Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts einschließlich der Kosten der Unterkunft, vor 
allem nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch,

b) Sozialleistungsansprüchen nach dem Fünften, Sechsten und 
Elften Buch Sozialgesetzbuch,

c) Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzung von sozial-
rechtlichen Ansprüchen unter Beachtung sozialrechtlicher 
Mitwirkungspflichten und

2. Kenntnisse zu Sozial- und Hilfestrukturen in der Praxis, insbeson-
dere zu 
a) Teilhabeleistungen vor allem nach dem Neunten Buch Sozial-

gesetzbuch,
b) Pflegeleistungen in Kombination mit anderen Leistungen nach 

dem Sozialgesetzbuch und
c) Methoden zur fallbezogenen Erschließung und Nutzung von 

Sozial- und Hilfestrukturen sowie von Netzwerken.
(3) Die nach § 23 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Betreuungsorganisations-

gesetzes erforderliche Sachkunde umfasst folgende Kenntnisse: 
1. Grundlagen der Kommunikation und Umsetzung in der Praxis und
2. betreuungsspezifische Kommunikation und Methoden zur Unter-

stützung bei der Entscheidungsfindung.
(4) Die Einzelheiten der inhaltlichen Anforderungen an die Sachkunde 

nach den Absätzen 1 bis 3 ergeben sich aus den in der Anlage bestimm-
ten Modulen.

§ 4 Nachweis der Sachkunde

Die erforderliche Sachkunde ist wie folgt nachzuweisen: 
1. durch ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines aner-

kannten Studien-, Aus- oder Weiterbildungsgangs nach § 5,
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2. durch ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines aner-
kannten Sachkundelehrgangs nach § 6 oder

3. durch anderweitige Nachweise nach § 7.

§ 5 Nachweis der Sachkunde durch betreuungsspezifische 
 Studien-, Aus- oder Weiterbildungsgänge

(1) Die erforderliche Sachkunde kann durch ein Zeugnis über den erfolg-
reichen Abschluss eines nach Absatz 2 Satz 1 anerkannten Studien-
gangs nachgewiesen werden.

(2) Auf Antrag der Hochschule erteilt die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde für einen im jeweiligen Land von der Hochschule angebotenen 
Studiengang die Anerkennung, wenn dieser alle für den Nachweis der 
Sachkunde erforderlichen Kenntnisse nach § 3 Absatz 1 bis 3 vermit-
telt. Eine nach Satz 1 erteilte Anerkennung gilt bundesweit.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Aus- und Weiterbildungs-
gänge, die von oder in Kooperation mit Hochschulen angeboten wer-
den und die alle Kenntnisse nach § 3 einschließlich der in der Anlage 
konkretisierten Inhalte vermitteln.

§ 6 Nachweis der Sachkunde durch Sachkundelehrgang

(1) Die erforderliche Sachkunde kann durch ein Zeugnis über den erfolg-
reichen Abschluss eines nach § 8 Absatz 1 anerkannten Sachkunde-
lehrgangs nachgewiesen werden.

(2) Ein Sachkundelehrgang besteht aus den in der Anlage bestimmten Mo-
dulen. Die Vermittlung der in den Modulen vorgesehenen Inhalte hat 
auch praktische Übungen zu umfassen. Der Umfang eines gesamten 
Sachkundelehrgangs beträgt mindestens 270 Zeitstunden einschließ-
lich Vor- und Nachbereitungszeit. Die einzelnen Module müssen min-
destens die in Spalte 3 der Anlage aufgeführten Zeitstunden umfassen.

(3) Jedes Modul endet mit einer Prüfung, deren Bestehen den erfolgrei-
chen Abschluss des Moduls nachweist.
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§ 7 Anderweitiger Nachweis der Sachkunde

(1) Die erforderliche Sachkunde kann auch durch Zeugnisse oder sonsti-
ge Leistungsnachweise über nicht nach § 5 Absatz 2 und 3 anerkann-
te Studien-, Aus- oder Weiterbildungsgänge nachgewiesen werden, 
wenn diese den Erwerb aller Kenntnisse nach § 3 belegen. Zeugnisse 
und sonstige Leistungsnachweise können, soweit erforderlich, durch 
weitere Unterlagen ergänzt werden.

(2) Kann der Antragsteller Teilbereiche der Kenntnisse nach § 3 anderwei-
tig nachweisen, hat er im Übrigen seine Sachkunde durch den erfolg-
reichen Abschluss eines oder mehrerer Module eines nach § 8 Absatz 
1 anerkannten Sachkundelehrgangs oder eines nach § 5 anerkannten 
Studien-, Aus- oder Weiterbildungsgangs nachzuweisen.

(3) Ein anderweitiger Nachweis ist nur geführt, soweit die nachgewiese-
nen Kenntnisse nach Inhalt und Umfang den Anforderungen gemäß § 6 
Absatz 2 einschließlich der Anlage im Wesentlichen gleichwertig sind. 
Hierzu kann die Stammbehörde in Zweifelsfällen eine Stellungnahme 
der nach Landesrecht für die Anerkennung nach § 8 Absatz 1 zuständi-
gen Behörde einholen.

(4) Auf Antrag entscheidet die Stammbehörde bereits vor Einleitung des 
Registrierungsverfahrens durch gesonderten Bescheid, ob und in-
wieweit der anderweitige Nachweis durch die vorgelegten Unterla-
gen erbracht werden kann.

(5) Kann der Antragsteller Teilbereiche der Kenntnisse nach § 3 anderwei-
tig nachweisen und verfügt er über eine mehrjährige für die Führung 
der Betreuung nutzbare Berufserfahrung, die einem Nachweis nach 
Absatz 2 im Wesentlichen gleichwertig ist, oder eine entsprechende 
mehrjährige Erfahrung als ehrenamtlicher Betreuer, kann die Stamm-
behörde auf Antrag im Einzelfall entscheiden, dass seine Sachkunde 
im Übrigen vermutet wird. Diese Entscheidung ist bezogen auf den 
Einzelfall zu begründen.

(6) Die für die Registrierung erforderliche Sachkunde gilt bei Antrag-
stellern mit der Befähigung zum Richteramt und denjenigen, die ein 
Studium der Sozialpädagogik oder der Sozialen Arbeit erfolgreich ab-
geschlossen haben, als nachgewiesen.

§ 8 Anerkennung von Sachkundelehrgängen

(1) Ein Sachkundelehrgang ist auf Antrag des Anbieters von der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde anzuerkennen, wenn 
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1. der Sachkundelehrgang die Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 er-
füllt,

2. bis 6. (…) 
(2) Die Anerkennung gilt bundesweit. Sie ist auf fünf Jahre befristet. Die 

Anerkennung kann auch nachträglich mit Nebenbestimmungen ver-
bunden werden.

(3) – (5) (…)

§ 10 Berufshaftpflichtversicherung

(1) Von der Berufshaftpflichtversicherung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 
des Betreuungsorganisationsgesetzes kann insbesondere die Haftung 
für Ersatzansprüche wegen wissentlicher Pflichtverletzung ausge-
schlossen werden.

(2) Die Vereinbarung eines Selbstbehalts bis zu einem Prozent der Min-
destversicherungssumme ist zulässig. Ein Selbstbehalt des Versiche-
rungsnehmers kann dem Dritten nicht entgegengehalten und gegen-
über einer mitversicherten Person nicht geltend gemacht werden.

(3) Im Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu verpflichten, der für 
die Registrierung des Betreuers zuständigen Stammbehörde die Be-
endigung oder Kündigung des Versicherungsvertrages sowie jede Än-
derung des Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebenen Versi-
cherungsschutz beeinträchtigt, unverzüglich anzuzeigen. Die für die 
Registrierung des Betreuers zuständige Stammbehörde hat dem Ver-
sicherer das Datum des Eingangs der Anzeige mitzuteilen. Sie erteilt 
Dritten zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen auf An-
trag Auskunft über den Namen und die Adresse der Berufshaftpflicht-
versicherung des Betreuers sowie die Versicherungsnummer, soweit 
das Auskunftsinteresse das schutzwürdige Interesse des Betreuers an 
der Nichterteilung dieser Auskunft überwiegt. Die für die Registrierung 
des Betreuers zuständige Stammbehörde ist zuständige Stelle im Sin-
ne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes.

(4) (…)

§ 11 Mitteilung der Organisationsstruktur

Die Mitteilung der beabsichtigten Organisationsstruktur der berufli-
chen Betreuertätigkeit nach §  24 Absatz 1 Satz 3 des Betreuungsor-
ganisationsgesetzes hat mindestens folgende Angaben zu umfassen: 
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1. Vorhandensein, Anzahl und Beschäftigungsumfang von Mitarbei-
tern,

2. Art und Umfang der Räumlichkeiten, in denen die Tätigkeit aus-
geübt wird, und

3. Art und Umfang der Erreichbarkeit.

§ 12 Gespräch zur Feststellung der persönlichen Eignung

(1) Die Stammbehörde soll das Gespräch mit dem Antragsteller zur Fest-
stellung der persönlichen Eignung nach § 24 Absatz 2 des Betreuungs-
organisationsgesetzes mit mindestens zwei Mitarbeitern der Stamm-
behörde führen, von denen mindestens einer über Berufserfahrung 
auf dem Gebiet der rechtlichen Betreuung verfügt. Die Stammbehörde 
kann anstelle eines eigenen Mitarbeiters auch einen Mitarbeiter einer 
anderen Behörde hinzuziehen.

(2) Das Gespräch ist zu protokollieren.

§ 13 Registrierungsverfahren

(1) Anträge nach § 24 Absatz 1 Satz 1 des Betreuungsorganisationsgeset-
zes sind in Textform zu stellen.

(2) (…)
(3) Von Zeugnissen und Nachweisen, die nicht in deutscher Sprache aus-

gestellt sind, kann die Vorlage einer Übersetzung in die deutsche Spra-
che verlangt werden.

Anlage zu § 3 Absatz 4 
Inhaltliche Anforderungen an die Sachkunde (Module)

Vorbemerkung: Die Inhalte der Module werden grundsätzlich in Lehr-
veranstaltungen vermittelt, die in Präsenz oder online durchgeführt 
werden und praktische Übungen umfassen. Prüfungszeiten sind in 
den vorgeschriebenen Zeitstunden enthalten. Antragsteller, die über 
einen Hochschulabschluss verfügen, können bis zu 50 Prozent der Zeit-
stunden des jeweiligen Moduls mit Ausnahme der Module 10 und 11 in 
Selbstlernphasen absolvieren. Alle übrigen Antragsteller können bis zu 
15 Prozent der Zeitstunden des jeweiligen Moduls mit Ausnahme der 
Module 10 und 11 in Selbstlernphasen absolvieren.
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Module  
zu § 3 Unterrichtsinhalte

Gesamter 
Zeit aufwand in 

Zeitstunden

Modul 1 Betreuerbestellung und Zusammen-
arbeit mit dem Betreuungsgericht 15

Zu Abs. 1  
Nr. 1

 ∙ Betreuerbestellung: Voraussetzungen, Verfahren, 
Sachverhaltsermittlung

 ∙ Anordnung eines Einwilligungs vorbehalts:  
Voraussetzungen,  Grenzen, Verfahren

 ∙ Aufgabenbereiche
 ∙ Aufsicht durch das Betreuungsgericht
 ∙ Berichts-, Auskunfts- und Mitteilungspflichten
 ∙ Genehmigungsvorbehalte einschließlich Verfahren

Modul 2 Betreuungsführung 30

Zu Abs. 1 
Nr. 1

 ∙ UN-Behindertenrechtskonvention, i nsbesondere 
 Artikel 12:  Unterstützung bei der Ausübung der 
Rechts- und Handlungs fähigkeit, Bedeutung der 
Grundrechte

 ∙ Ermittlung der Wohn- und Lebenslage des Betreuten
 ∙ Erarbeitung der Betreuungsziele
 ∙ Vorrang der Unterstützung und  Willensvorrang nach 

§ 1821 BGB
 ∙ Wille, Wünsche, Präferenzen
 ∙ Erforderlichkeitsgrundsatz im Innen verhältnis  
 ∙ Schutzpflichten 

Modul 3 Recht der Unterbringung und der 
 ärztlichen Zwangsmaßnahmen 15

Zu Abs. 1 
Nr. 1

 ∙ Freiheitsentziehende Unterbringung und sonstige 
freiheitsentziehende Maßnahmen nach Betreuungs-
recht und nach öffentlichem Recht: 
Voraussetzungen und Verfahren

 ∙ Einwilligung in ärztliche Zwangs maßnahmen: 
 Voraussetzungen und Verfahren

 ∙ Aufgaben des Betreuers während des Vollzugs einer 
freiheitsentziehenden Unterbringung, sonstiger 
freiheitsentziehender Maßnahmen und ärztlicher 
Zwangsmaßnahmen

Modul 4 Personensorge 1 15
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Module  
zu § 3 Unterrichtsinhalte

Gesamter 
Zeit aufwand in 

Zeitstunden

Zu Abs. 1 
Nr. 2

 ∙ Grundkenntnisse über typische betreuungsrelevante 
Erkrankungen und Behinderungen, deren Auswirkun-
gen, Gefahren und Behandlungsmöglichkeiten

 ∙ Möglichkeiten der Vermeidung einer freiheitsentzie-
henden Unterbringung, sonstiger freiheitsentziehen-
der Maßnahmen und ärztlicher Zwangsmaßnahmen 

Modul 5 Personensorge 2 15

Zu Abs. 1 
Nr. 2

 ∙ Behandlungsvertragsrecht, Einwilligungsfähigkeit 
und Patientenrechte

 ∙ Behandlungswünsche, Patientenverfügung, Sterbe-
wunsch

 ∙ Einwilligung des Betreuers bei gefährlichen ärztlichen 
Maßnahmen: Voraussetzungen und Verfahren

 ∙ Aufgabe von Wohnraum
 ∙ Umgangs- und Aufenthaltsbestimmung

Modul 6 Vermögenssorge 1 15

Zu Abs. 1 
Nr. 3

Grundkenntnisse über
 ∙ Geschäftsfähigkeit
 ∙ Recht der Stellvertretung
 ∙ allgemeines Schuldrecht einschließlich 

 Haftungsfragen
 ∙ Kaufvertragsrecht
 ∙ Schuldenregulierung, Mahn- und Vollstreckungs-

bescheid, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren 

Modul 7 Vermögenssorge 2 15
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Module  
zu § 3 Unterrichtsinhalte

Gesamter 
Zeit aufwand in 

Zeitstunden

Zu Abs. 1 
Nr. 3

 ∙ Vermögensverwaltung und Verfügungen über  
das Betreutenvermögen

 ∙ Vermögensverzeichnis, Rechnungslegung und 
 Genehmigungsvorbehalte

 ∙ Betreuungsrelevante Aspekte des Miet- und 
 Heimrechts

 ∙ Betreuungsrelevante Aspekte des Erb- und 
 Familienrechts 

Modul 8 Sozialrecht 1:  
Kenntnisse des Sozialrechts 30

Zu Abs. 2 
Nr. 1

Das Sozialrecht (SGB und SGG) im Überblick, 
 insbesondere
 ∙ Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ein-

schließlich der Kosten der Unterkunft, vor allem nach 
dem SGB II und XII

 ∙ Sozialleistungsansprüche nach dem SGB V, VI und XI
 ∙ Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzung  

von sozialrechtlichen Ansprüchen sowie sozialrecht-
liche Mitwirkungspflichten

Modul 9
Sozialrecht 2: 
Sozial- und Hilfestrukturen  
in der Praxis

45
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Module  
zu § 3 Unterrichtsinhalte

Gesamter 
Zeit aufwand in 

Zeitstunden

Zu Abs. 2 
Nr. 2

 ∙ Teilhabeleistungen vor allem nach SGB IX
 ∙ Teilhabe- und Gesamtplanverfahren
 ∙ Rehabilitations- und Teilhabeleistungen der 

 verschiedenen Rehabilitationsträger
 ∙ Leistungsformen der Eingliederungshilfe  

(z. B. Teilhabe am Arbeitsleben, medizinische 
 Rehabilitation, Teilhabe an Bildung und Leistungen zur 
sozialen Teilhabe)

 ∙ Besondere Wohnformen und ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften

 ∙ Pflegeleistungen in Kombination mit anderen  
SGB-Leistungen

 ∙ Leistungen der Pflegeversicherung einschließ-
lich Aufklärung, Auskunft und Pflegeberatung nach 
den §§ 7 ff. SGB XI sowie das Verhältnis zu anderen 
 Sozialleistungen nach § 13 SGB XI

 ∙ Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII
 ∙ Leistungen der gesetzlichen  Krankenversicherung im 

Pflegefall (z. B. häusliche Krankenpflege und weitere 
Leistungen nach den §§ 37 ff. SGB V,  medizinische Re-
habilitation)

 ∙ Leistungen der Eingliederungshilfe im Pflegefall 
Methoden zur fallbezogenen Erschließung und 
 Nutzung von Beratungs-, Sozial- und Hilfestrukturen 
sowie von Netzwerken 

Modul 10 Grundlagen der Kommunikation und 
Praxistransfer 30
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Module  
zu § 3 Unterrichtsinhalte

Gesamter 
Zeit aufwand in 

Zeitstunden

Zu Abs. 3  ∙ Theoretische Konzepte und Methoden der 
 Kommunikation

 ∙ Grundhaltungen und Techniken der Kommunikation
 ∙ Diversitätssensible Kommunikation
 ∙ Ressourcenorientierte Kommunikation
 ∙ Konfliktmanagement in der Kommunikation
 ∙ Selbst- und Machtreflexion

Modul 11
Betreuungsspezifische Kommuni-
kation/Methoden der unterstützten 
Entscheidungsfindung

45

Zu Abs. 3  ∙ Auswirkungen spezifischer krankheits- bzw. 
 beeinträchtigungsbedingter Einschränkungen  
auf die Fähigkeit der Kommunikation und der 
 Entscheidungsfindung

 ∙ Bedeutung sozialer und umweltbedingter Einflussfak-
toren auf Autonomie und Entscheidungsfindung von 
betreuten Menschen

 ∙ Methoden zur kommunikativen Verhinderung von 
Ausschlussmechanismen

 ∙ Barrierefreie Kommunikation, leichte Sprache 
Drei- oder Mehrparteien-Interaktion mit betreuten 
Menschen

 ∙ Erkennen und Ermitteln von Wunsch, Wille und 
 Präferenzen von betreuten Menschen in der 
 Kommunikation einschließlich biographischer  Aspekte 
und Werthaltungen

 ∙ Methoden der Unterstützung bei der Entschei-
dungsfindung betreuter Menschen und praktische 
 Erprobung
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Auszug aus dem  
FamFG
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Allgemeine Vorschriften
§ 13 Akteneinsicht

(1) Die Beteiligten können die Gerichtsakten auf der Geschäftsstelle ein-
sehen, soweit nicht schwerwiegende Interessen eines Beteiligten oder 
eines Dritten entgegenstehen.

(2) Personen, die an dem Verfahren nicht beteiligt sind, kann Einsicht nur 
gestattet werden, soweit sie ein berechtigtes Interesse glaubhaft ma-
chen und schutzwürdige Interessen eines Beteiligten oder eines Drit-
ten nicht entgegenstehen. Die Einsicht ist zu versagen, wenn ein Fall 
des § 1758 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt.

(3) Soweit Akteneinsicht gewährt wird, können die Berechtigten sich auf 
ihre Kosten durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge und 
Abschriften erteilen lassen. Die Abschrift ist auf Verlangen zu beglau-
bigen.

(4) Einem Rechtsanwalt, einem Notar oder einer beteiligten Behörde kann 
das Gericht die Akten in die Amts- oder Geschäftsräume überlassen. 
Ein Recht auf Überlassung von Beweisstücken in die Amts- oder Ge-
schäftsräume besteht nicht. Die Entscheidung nach Satz 1 ist nicht an-
fechtbar.

(5) Werden die Gerichtsakten elektronisch geführt, gilt §  299 Abs. 3 der 
Zivilprozessordnung entsprechend.

(6) Die Entwürfe zu Beschlüssen und Verfügungen, die zu ihrer Vorberei-
tung gelieferten Arbeiten sowie die Dokumente, die Abstimmungen 
betreffen, werden weder vorgelegt noch abschriftlich mitgeteilt.

(7) Über die Akteneinsicht entscheidet das Gericht, bei Kollegialgerichten 
der Vorsitzende.

§ 26 Ermittlung von Amts wegen

Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der entschei-
dungserheblichen Tatsachen erforderlichen Ermittlungen durchzu-
führen.
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Verfahren in Betreuungssachen
§ 271 Betreuungssachen

Betreuungssachen sind 
1. Verfahren zur Bestellung eines Betreuers und zur Aufhebung der 

Betreuung,
2. Verfahren zur Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts sowie
3. sonstige Verfahren, die die rechtliche Betreuung eines Volljährigen 

(§§ 1814 bis 1881 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) betreffen, soweit 
es sich nicht um eine Unterbringungssache handelt.

§ 276 Verfahrenspfleger

(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen geeigneten Verfahrenspfleger 
zu bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen des Betrof-
fenen erforderlich ist. Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, wenn
1. von der persönlichen Anhörung des Betroffenen nach § 278 Abs. 4 

in Verbindung mit § 34 Abs. 2 abgesehen werden soll oder
2. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilli-

gungsvorbehalts gegen den erklärten Willen des Betroffenen erfol-
gen soll.

(2) Von der Bestellung kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 abgesehen 
werden, wenn ein Interesse des Betroffenen an der Bestellung des Ver-
fahrenspflegers offensichtlich nicht besteht. Die Nichtbestellung ist zu 
begründen.

(3) – (8)

§ 278 Persönliche Anhörung des Betroffenen

(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Bestellung eines Betreuers 
oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts persönlich anzuhö-
ren und dessen Wünsche zu erfragen. Es hat sich einen persönlichen 
Eindruck von dem Betroffenen zu verschaffen. Diesen persönlichen 
Eindruck soll sich das Gericht in dessen üblicher Umgebung verschaf-
fen, wenn es der Betroffene verlangt oder wenn es der Sachaufklärung 
dient und der Betroffene nicht widerspricht.

(2) In der Anhörung erörtert das Gericht mit dem Betroffenen das Ver-
fahren, das Ergebnis des übermittelten Gutachtens, die Person oder 



55

Stelle, die als Betreuer in Betracht kommt, den Umfang des Aufga-
benkreises und den Zeitpunkt, bis zu dem das Gericht über eine Auf-
hebung oder Verlängerung der Betreuung oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts zu entscheiden hat. In geeigneten Fällen hat 
es den Betroffenen auf die Möglichkeit der Vorsorgevollmacht, deren 
Inhalt sowie auf die Möglichkeit ihrer Registrierung bei dem zentralen 
Vorsorgeregister nach § 78a Absatz 2 der Bundesnotarordnung hinzu-
weisen. Hat das Gericht dem Betroffenen nach § 276 einen Verfahrens-
pfleger bestellt, soll die persönliche Anhörung in dessen Anwesenheit 
stattfinden.

(3) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 dürfen nur dann im Wege der 
Rechtshilfe erfolgen, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung 
ohne eigenen Eindruck von dem Betroffenen getroffen werden kann.

(4) Soll eine persönliche Anhörung nach §  34 Abs. 2 unterbleiben, weil 
hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu 
besorgen sind, darf diese Entscheidung nur auf Grundlage eines ärzt-
lichen Gutachtens getroffen werden. Unterbleibt aus diesem Grund die 
persönliche Anhörung, bedarf es auch keiner Verschaffung eines per-
sönlichen Eindrucks.

(5) – (7) …

§ 279 Anhörung der sonstigen Beteiligten, der Betreuungs-
behörde und des gesetzlichen Vertreters

(1) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten vor der Bestellung eines Be-
treuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören.

(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde vor der Bestellung eines Be-
treuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören. 
Die Anhörung soll vor der Einholung eines Gutachtens nach § 280 erfol-
gen und sich insbesondere auf folgende Kriterien beziehen: 
1. persönliche, gesundheitliche und soziale Situation des Betroffe-

nen,
2. Erforderlichkeit der Betreuung einschließlich geeigneter anderer 

Hilfen (§ 1814 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),
3. Betreuerauswahl unter Berücksichtigung des Vorrangs der Ehren-

amtlichkeit (§ 1816 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und
4. diesbezügliche Sichtweise des Betroffenen.
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(3) Auf Verlangen des Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahestehende 
Person anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung möglich 
ist.

(4) (…)

§ 280 Einholung eines Gutachtens

(1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwil-
ligungsvorbehalts hat eine förmliche Beweisaufnahme durch Einho-
lung eines Gutachtens über die Notwendigkeit der Maßnahme statt-
zufinden. Der Sachverständige soll Arzt für Psychiatrie oder Arzt mit 
Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie sein.

(2) Der Sachverständige hat den Betroffenen vor der Erstattung des Gut-
achtens persönlich zu untersuchen oder zu befragen. Das Ergebnis 
einer Anhörung nach § 279 Absatz 2 Satz 2 hat der Sachverständige zu 
berücksichtigen, wenn es ihm bei Erstellung seines Gutachtens vor-
liegt.

(3) Das Gutachten hat sich auf folgende Bereiche zu erstrecken: 
1. das Krankheits- oder Behinderungsbild einschließlich dessen Ent-

wicklung,
2. die durchgeführten Untersuchungen und die diesen zugrunde ge-

legten Forschungserkenntnisse,
3. den körperlichen und psychischen Zustand des Betroffenen,
4. den aus medizinischer Sicht aufgrund der Krankheit oder Behinde-

rung erforderlichen Unterstützungsbedarf und
5. die voraussichtliche Dauer der Maßnahme.

§ 281 Ärztliches Zeugnis; Entbehrlichkeit eines Gutachtens

(1) Anstelle eines Sachverständigengutachtens nach §  280 genügt ein 
ärztliches Zeugnis, wenn der Betroffene die Bestellung eines Betreuers 
beantragt und auf die Begutachtung verzichtet hat und die Einholung 
des Gutachtens insbesondere im Hinblick auf den Umfang des Aufga-
benkreises des Betreuers unverhältnismäßig wäre.

(2) § 280 Abs. 2 gilt entsprechend.
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§ 290 Bestellungsurkunde

(1) Der Betreuer erhält eine Urkunde über seine Bestellung. Die Urkunde 
soll enthalten: 
1. die Bezeichnung des Betroffenen und des Betreuers;
2. (…)
3. den Aufgabenkreis des Betreuers unter Benennung der einzelnen 

Aufgabenbereiche;
4. bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die Bezeichnung des 

Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen;
5. bei der Bestellung eines vorläufigen Betreuers durch einstweilige 

Anordnung das Ende der einstweiligen Maßnahme;
6. (…)

(2) Soweit dies zur Beachtung berechtigter Interessen des Betroffenen 
erforderlich ist und der Schutz des Rechtsverkehrs dem nicht ent-
gegensteht, erstellt das Gericht auf Antrag des Betreuers eine weitere 
Urkunde, in welcher die Angaben zu den Aufgabenbereichen des Be-
treuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts nur einge-
schränkt ausgewiesen werden.

(3) Der Betreuer hat dem Gericht nach Beendigung seines Amtes die Be-
stellungsurkunde und weitere Urkunden nach Absatz 2 zurückzuge-
ben.

§ 292 Zahlungen an den Betreuer; Verordnungsermächtigung

(1) Das Gericht setzt auf Antrag des Betreuers oder des Betroffenen oder 
nach eigenem Ermessen durch Beschluss fest: 
1. einen dem Betreuer zu zahlenden Vorschuss, den ihm zu leisten-

den Ersatz von Aufwendungen oder die Aufwandspauschale, soweit 
der Betreuer die Zahlungen aus der Staatskasse verlangen kann 
(§ 1879 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder ihm die Vermögens-
sorge nicht übertragen wurde,

2. (…)
3. eine dem beruflichen Betreuer oder dem Betreuungsverein zu be-

willigende Vergütung nach dem Vormünder- und Betreuervergü-
tungsgesetz.

(2) Das Gericht kann eine nach Absatz 1 Nummer 3 zu bewilligende Ver-
gütung auf Antrag des Betreuers oder des Betreuungsvereins auch für 
zukünftige Zeiträume durch Beschluss festsetzen, wenn die Voraus-
setzungen des § 15 Absatz 2 Satz 1 des Vormünder- und Betreuerver-
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gütungsgesetzes vorliegen. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt für 
die jeweils nach §  15 Absatz 1 Satz 1 des Vormünder- und Betreuer-
vergütungsgesetzes maßgeblichen Zeiträume. Die Festsetzung ist in 
regelmäßigen, im Voraus festzulegenden Abständen, die zwei Jahre 
nicht überschreiten dürfen, zu überprüfen.

(3) Im Antrag sollen die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Betroffenen dargestellt werden. § 118 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Zivil-
prozessordnung ist entsprechend anzuwenden. Steht nach der freien 
Überzeugung des Gerichts der Aufwand für die Ermittlung der persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen außer Ver-
hältnis zur Höhe des aus der Staatskasse zu begleichenden Anspruchs 
oder zur Höhe der vom Betroffenen voraussichtlich zu leistenden Zah-
lungen, so kann das Gericht ohne weitere Prüfung den zu leistenden 
Betrag festsetzen oder von einer Festsetzung der vom Betroffenen zu 
leistenden Zahlungen absehen.

(4) Der Betroffene ist vor der Festsetzung einer von ihm zu leistenden Zah-
lung anzuhören.

(5) Ist eine Festsetzung nicht beantragt, so gelten für die Zahlungen, die 
aus der Staatskasse verlangt werden können, die Vorschriften über das 
Verfahren bei der Entschädigung von Zeugen hinsichtlich ihrer baren 
Auslagen sinngemäß.

(6) (…)

§ 293 Erweiterung der Betreuung oder des Einwilligungs-
vorbehalts

(1) Für die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers und die Erwei-
terung des Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen 
gelten die Vorschriften über die Anordnung dieser Maßnahmen ent-
sprechend. Das Gericht hat die zuständige Behörde nur anzuhören, 
wenn es der Betroffene verlangt oder es zur Sachaufklärung erforder-
lich ist.

(2) Einer persönlichen Anhörung nach § 278 Abs. 1 sowie der Einholung 
eines Gutachtens oder ärztlichen Zeugnisses (§§ 280 und 281) bedarf 
es nicht, 
1. wenn diese Verfahrenshandlungen nicht länger als sechs Monate 

zurückliegen oder
2. die beabsichtigte Erweiterung nach Absatz 1 nicht wesentlich ist.
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Eine wesentliche Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers liegt 
insbesondere vor, wenn erstmals ganz oder teilweise die Personensor-
ge oder eine der in § 1815 Absatz 2 oder in den §§ 1829 bis 1832 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs genannten Aufgaben einbezogen wird.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann das Gericht von der Einholung eines 
Gutachtens oder eines ärztlichen Zeugnisses absehen, wenn der Auf-
gabenkreis des Betreuers nicht aufgrund einer Änderung des Krank-
heits- oder Behinderungsbildes des Betroffenen, sondern aufgrund der 
Änderung seiner Lebensumstände oder einer unzureichenden Wirkung 
anderer Hilfen erweitert werden soll.

(4) Ist mit der Bestellung eines weiteren Betreuers nach § 1817 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs eine Erweiterung des Aufgabenkreises verbunden, 
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 295 Verlängerung der Betreuung oder des Einwilligungs-
vorbehalts

(1) Für die Verlängerung der Bestellung eines Betreuers oder der Anord-
nung eines Einwilligungsvorbehalts gelten die Vorschriften über die 
erstmalige Anordnung dieser Maßnahmen entsprechend. Von der er-
neuten Einholung eines Gutachtens kann abgesehen werden, wenn 
sich aus der persönlichen Anhörung des Betroffenen und einem ärzt-
lichen Zeugnis ergibt, dass sich der Umfang der Betreuungsbedürf-
tigkeit offensichtlich nicht verringert hat und eine Verlängerung dem 
erklärten Willen des Betroffenen nicht widerspricht. Das Gericht hat 
die zuständige Behörde nur anzuhören, wenn es der Betroffene ver-
langt oder es zur Sachaufklärung erforderlich ist.

(2) Über die Verlängerung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts 
hat das Gericht spätestens sieben Jahre nach der Anordnung dieser 
Maßnahmen zu entscheiden. Ist die Maßnahme gegen den erklärten 
Willen des Betroffenen angeordnet worden, ist über eine erstmalige 
Verlängerung spätestens nach zwei Jahren zu entscheiden.
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Auszug aus der  
Zivilprozessordnung
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§ 51 Prozessfähigkeit; gesetzliche Vertretung; Prozessführung

(1) Die Fähigkeit einer Partei, vor Gericht zu stehen, die Vertretung nicht 
prozessfähiger Parteien durch andere Personen (gesetzliche Vertre-
ter) und die Notwendigkeit einer besonderen Ermächtigung zur Pro-
zessführung bestimmt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts, soweit nicht die nachfolgenden Paragraphen abweichende 
Vorschriften enthalten.

(2) Das Verschulden eines gesetzlichen Vertreters steht dem Verschulden 
der Partei gleich.

(3) Hat eine nicht prozessfähige Partei, die eine volljährige natürliche Per-
son ist, wirksam eine andere natürliche Person schriftlich mit ihrer 
gerichtlichen Vertretung bevollmächtigt, so steht diese Person einem 
gesetzlichen Vertreter gleich, wenn die Bevollmächtigung geeignet ist, 
gemäß § 1814 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
die Erforderlichkeit einer Betreuung entfallen zu lassen.

§ 52 Umfang der Prozessfähigkeit

Eine Person ist insoweit prozessfähig, als sie sich durch Verträge ver-
pflichten kann.

§ 53 Prozessfähigkeit bei rechtlicher Betreuung*

(1) Bei Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, richtet sich die Prozess-
fähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften.

(2) Wird ein Betreuter in einem Rechtsstreit durch einen Betreuer ver-
treten, kann der Betreuer in jeder Lage des Verfahrens gegenüber 
dem Prozessgericht schriftlich oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle erklären, dass der Rechtsstreit fortan ausschließlich durch 
ihn geführt wird (Ausschließlichkeitserklärung). Mit Eingang der 
Ausschließlichkeitserklärung steht der Betreute für den weiteren 
Rechtsstreit einer nicht prozessfähigen Person gleich. Der Betreuer 
kann die Ausschließlichkeitserklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zurücknehmen.
*(Anmerkung: § 53 ZPO findet gemäß § 11 Abs. 3 SGB X und gemäß § 12 Abs. 3 VwVfG 

auch im Sozialverwaltungsverfahren und im allgemeinen Verwaltungsverfahren 
Anwendung)



62
§ 170a Zustellung bei rechtlicher Betreuung

(1) Wird an eine Person zugestellt, für die ein Betreuer bestellt ist, ist die-
sem eine Abschrift des zugestellten Dokuments mitzuteilen, soweit er 
bekannt ist und sein Aufgabenkreis betroffen ist.

(2) Wird nach § 170 Absatz 1 an den Betreuer zugestellt, ist dem Betreuten 
eine Abschrift des zugestellten Dokuments mitzuteilen.
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Bei Fragen rund um den Berufs - 
einstieg wenden Sie sich bitte an:

tel. 0180 2001896
info@bvfbev.de

Nähere Informationen zur 
Kampagne finden Sie hier: 
berufsbetreuer-werden.de
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